
Ä N D E R U N G S V E R T R A G 

 
zwischen 

 
der Stadt Heidelberg 

Rathaus, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg 
vertreten durch den Oberbürgermeister 

- nachfolgend „Stadt“ genannt - 
 

und der 
 

Katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Wallstr. 27a, 69123 Heidelberg 

vertreten durch den Vorsitzenden 
- nachfolgend „Träger“ genannt – 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Artikel 1  
 
§ 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Stadt Heidelberg fördert die Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Trägers durch einen 
Kostenzuschuss in Höhe von jährlich 62.888 €.“ 
 
 

Artikel 2  
 

§ 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Förderung orientiert sich an der Höhe der Zuwendung des Landes gemäß der Verwaltungs-
vorschrift des Sozialministeriums über die Anerkennung und Förderung der anerkannten 
Schwangerschaftsberatungsstellen (VwV SchKG) und wird ab 2014 jährlich um 1,5 % fortge-
schrieben.“ 
 
 

Artikel 2  
 
Der vorliegende Änderungsvertrag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
 
 
Für die Stadt Heidelberg:    Für den Träger: 
 
Heidelberg, den ………………………….  Heidelberg, den…………………………. 
 

 
 
 

…………………………………………….  …………………………………………… 
Dr. Eckart Würzner     Vorsitzender 
Oberbürgermeister      

 
Anlage 02 zur Drucksache 0191/2013/BV




